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BV Bundesverfassung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
BLN Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler

Bedeutung
ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von

nationaler Bedeutung
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Naturdenkmäler
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VISOS Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder
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VIVS Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der

Schweiz
BAK Bundesamt für Kultur

Cst Constitution fédérale
USAM Union suisse des arts et métiers
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d’importance nationale
ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger
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UVS Union des Villes Suisses
OIFP Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels
IVS Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse
LPN Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
LGéo Loi fédérale sur la géoinformation
OISOS Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse
OIVS Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des voies de

communication historiques de la Suisse
OFC Office fédéral de la culture
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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Anders als im Vorjahr stimmten beiden Kammern im Nachtrag II zum Budget 2007 gegen
den Antrag des Bundesrates diskussionslos einer Erhöhung um 20 Mio Fr. für die
Bereiche Heimatschutz und Denkmalpflege sowie Natur- und Landschaftsschutz zu,
um den Verpflichtungen gegenüber den Kantonen nachzukommen. In der
Eintretensdebatte regte die SVP erfolglos an, bei den Beiträgen an internationale
Organisationen, ans Bundesamt für Bildung und Forschung oder ans BAK entsprechend
zu kürzen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2007
MARIANNE BENTELI

Heimatschutz und Denkmalpflege

Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966
konkretisiert die Bestimmungen von Art. 78 BV, welcher besagt, dass der Bund bei der
Erfüllung seiner Aufgaben die öffentlichen Interessen hinsichtlich Landschaften,
Ortsbildern, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmälern zu
berücksichtigen hat. Art. 5 NHG verpflichtet den Bundesrat, ein Inventar von Objekten
von nationaler Bedeutung zu erstellen, wobei er hierzu vorgängig die Kantone
anzuhören hat. Gestützt auf ebendiesen Artikel hatte der Bundesrat, in Ergänzung des
Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) und Bundesinventars der
historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS), am 9. September 1981 das Bundesinventar
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) mit der
zugehörigen Verordnung erlassen. Dieses führt und dokumentiert die wertvollsten und
bedeutendsten Siedlungen der Schweiz, hat hierbei aber weder einen Schutz- noch
einen Planungsanspruch, sondern dient lediglich als Konsultationsinstrument im
jeweiligen Planungsprozess. Zugleich bildet es aber als nationales Fachinventar den
einzigen schweizweit vereinheitlichten Normenkatalog zur qualitativen Beurteilung von
Ortsbildern und dient somit als wichtige Grundlage für die Siedlungsentwicklung. 
Aktuell führt das ISOS 1274 Objekte über alle Kantone, die nach der ISOS-Methode
inventarisiert wurden und als analoge bzw. digitale Ortsbildaufnahmen verfügbar sind.
Gerade die Erweiterung im digitalen Bereich hatte dazu geführt, dass die ISOS-Methode
einer eingehenden Prüfung, Überarbeitung und Anpassung unterzogen wurde, da mit
der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über Geoinformationen (GeoIG) das
Bundesinventar künftig als Geodatensatz im Geoportal des Bundes zugänglich gemacht
werden sollte. Dies bedurfte einer Überführung des für eine analoge Darstellung
konzipierten Instrumentes in eine digitale Form. Zugleich sah sich das BAK aus Gründen
der Rechtssicherheit verpflichtet, sicherzustellen, dass die alte und neue Methode auf
den gleichen Grundsätzen und -regeln beruhen. 
Ende November 2018 schickte nun das BAK die Totalrevision der Verordnung über das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS) in die
Vernehmlassung, da mit einem 2015 in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten die
Notwendigkeit einer Revision, unter Berücksichtigung der mit dem
Bundesgerichtsentscheid Rüti (ZH) vom 1. April 2009 wachsenden Bedeutung des ISOS,
immer deutlicher wurde. Die VISOS soll in der Folge – unter dem Aspekt des
Legalitätsprinzips – an ihre beiden Schwesterverordnungen angeglichen werden und
neu die massgebenden Grundsätze der aufzunehmenden ISOS-Objekte sowie die
entsprechenden methodischen Prinzipien regeln. Des Weiteren soll mit den
angestrebten Erneuerungen unter anderem auch die Rechtssicherheit für Kantone und
Gemeinden erhöht werden. Die Vernehmlassung ist vom 30. November 2018 bis zum 15.
März 2019 angesetzt. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.11.2018
MELIKE GÖKCE

Mitte September 2019 veröffentlichte das BAK die Vernehmlassungsergebnisse zur
Totalrevision der Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (VISOS). Gesamthaft waren 92 Akteure (Kantone, Parteien,
Dachverbände und weitere Organisationen) zur Stellungnahme eingeladen worden,
wovon 54 auch antworteten. 26 der insgesamt 80 eingegangenen Antworten waren
sogenannte Spontanantworten, d.h. sie stammten von nicht explizit eingeladenen
weiteren Organisationen. 

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 12.09.2019
MELIKE GÖKCE
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Das BAK deutete diese rege Rücklaufquote als ein «grosses Interesse» an der
angestrebten Revision, die mehrheitlich auf ein positives Echo stiess. So fand die
Revision in ihrer Gesamtheit bei 52 Stellungnahmen Anklang, wobei drei Akteure (die
Kantone GE, JU, UR) ihre vollständige Zustimmung und 18 weitere Kantone, die SP, der
SSV und 29 weitere Organisationen ihre Zustimmung mit Anpassungsbedarf geltend
machten. Besonders hervorgehoben wurde hierbei, dass die
Harmonisierungsbestrebungen der VISOS mit den Schwesterverordnungen VBLN und
VIVS mehr Rechtssicherheit und eine grössere Legitimität der drei Inventare schaffe
und die Objektivität sowie Wissenschaftlichkeit des ISOS durch die Aufnahme der
Legaldefinition gesteigert würden. Zudem erhöhe die Festsetzung der Bestimmungen
sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene die Planungssicherheit und eine
Festlegung der Aufnahmekriterien auf Verordnungsstufe stärke das ISOS als
raumplanerisches Instrument, was besonders im Bereich der Raumplanung zu mehr
Rechts- und Planungssicherheit beitrage. 15 der zustimmenden Organisationen waren
von diesen positiven Aspekten derart überzeugt, dass sie gar auf eine möglichst
zeitnahe Inkraftsetzung der Revisionsvorlage durch den Bundesrat bestanden.
Dem gegenüber standen 26 Stellungnahmen, die eine Totalrevision in der dargebotenen
Form vollständig (Kanton SG, die SVP und der SGV) oder mit Eventualanträgen (Kantone
GR, NE, SO und ZG, vier Dachverbände und 15 Organisationen) ablehnten. Der Entwurf
nehme die kantonalen Anliegen hinsichtlich der ISOS-Methode zu wenig auf und schaffe
neue Hürden für die Interessenabwägung. Des Weiteren seien allgemeine
Entwicklungsperspektiven und Ziele der Siedlungsentwicklung nach innen nicht
entsprechend gewichtet worden. Zudem sei der Zeitpunkt der Revision äusserst
ungünstig gewählt, da mit der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308) und den
parlamentarischen Initiativen Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 17.525) und Egloff (svp, ZH; Pa.Iv.
17.526) aktuell noch ISOS-relevante Vorstösse im Parlament hängig seien. Entsprechend
beantragten 16 Stellungnahmen explizit die Sistierung der Revision, wovon sechs einen
partnerschaftlichen Klärungsanstoss hinsichtlich der offenen Fragen von Bund und
Kantonen forderten und zehn die parlamentarische Beratung der hängigen Geschäfte
abwarten wollten. 3

An seiner Sitzung vom 13. November 2019 hiess der Bundesrat schliesslich die
Totalrevision der Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (VISOS) gut. Somit sind neu, mit Inkrafttreten per 1. Januar
2020, u.a. die Aufnahmegrundsätze für das Objektinventar des ISOS auf
Verordnungsstufe geregelt. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 13.11.2019
MELIKE GÖKCE

Der ISOS-Bewertungsausschuss setzt sich bisweilen aus Vertreterinnen und Vertretern
der Denkmalpflege, des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Raumplanung zusammen. Gemäss Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) sei es aber bedingt
durch die wachsende Bedeutung und zunehmende Interessenabwägung hinsichtlich
des ISOS an der Zeit, dass auch Vertreterinnen und Vertreter des Gewerbes sowie die
Grundeigentümerschaft in dieses Gremium aufgenommen würden. Mittels einer
Motion forderte er den Bundesrat auf, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit
auch diese Vertretungen im Ausschuss angemessen berücksichtigt würden. Der
Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, da es sich beim ISOS um eine
Zusammenstellung aufgrund objektiver und (wissenschaftlich) vereinheitlichter
Kriterien handle und nicht etwa um einen Planungsakt mit Interessenabwägung. Die
beantragte Erweiterung des Ausschusses würde aber eine antizipierende
Interessenabwägung aufweisen und sei daher systemwidrig. Eine eigentliche Diskussion
über das Thema konnte im Rat indes nicht vorgenommen werden, da der Vorstoss
aufgrund der Verjährungsfrist von zwei Jahren im Dezember 2019 unbehandelt
abgeschrieben wurde. 5

MOTION
DATUM: 20.12.2019
MELIKE GÖKCE

Ende Februar 2020 verabschiedete der Bundesrat die «Interdepartementale Strategie
Baukultur», in der er zum ersten Mal die baukulturellen Tätigkeiten des Bundes
bündelte und verbindliche Ziele sowie Massnahmen zu deren Umsetzung festlegte. Mit
der Strategie soll aufgezeigt werden, wie der Bund in seiner Funktion als Bauherr,
Eigentümer, Betreiber, Regulator und Geldgeber Baukultur fördern will. Ihr liegt ein
breites Verständnis von Baukultur zugrunde und sie umfasst alle Tätigkeiten, die zu
einer menschengemachten Veränderung des Lebensraumes führen. Die Bedeutung
einer hohen Baukultur – diese führe gemäss dem BAK zu einer Verbesserung der
Lebensqualität durch gut gestaltete Städte und Dörfer sowie zu einem stärkeren

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.02.2020
MELIKE GÖKCE
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gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes – wurde bereits im Rahmen der
Kulturbotschaft 2021–2024 bestätigt.
Unter der Leitung des BAK hatten sich 15 Bundesstellen gemeinsam seit 2016 mit der
Erarbeitung der «Strategie Baukultur» auseinandergesetzt. Die Massnahmen werden
von den jeweiligen Stellen verantwortet, in der Legislatur 2020–2023 priorisiert sowie
umgesetzt und am Ende evaluiert. Mit sieben übergeordneten Zielen und 41 konkreten
Massnahmen möchte der Bund Trends wie dem Klimawandel und dem Verlust der
Biodiversität sowie durch die Urbanisierung und Digitalisierung aufkommenden
Veränderungen (bspw. in der Mobilität), die den Lebensraum nachhaltig beeinflussen,
entgegenwirken. Der Schwerpunkt der Strategie wird zum einen auf die Vermittlung
sowie baukulturelle Bildung und zum anderen auf die Ausbildung baukultureller
Kompetenzen der Fachpersonen gesetzt. Dies in erster Linie, um bei der Bevölkerung
eine stärkere Sensibilisierung für die Bedeutung einer hohen Baukultur zu erreichen. Im
Weiteren zielen die Massnahmen auf die  Verbesserung der Bau- und Planungsqualität
oder die Intensivierung der sektorübergreifenden und transdisziplinären
Zusammenarbeit ab. 6

1) AB SR, 2007, S. 989; AB NR, 2007, S. 1935; BBl, 2008, S. 1293 f.
2) BAK (2012). Zur Bedeutung des Bundesgerichtsentscheides Rüti (BGE 135 II 209) für das ISOS und das IVS.
Rechtsgutachten; BBl 2018, S. 7713; Erläuterungsbericht des BAK vom 30.11.18
3) Faktenblatt zur Revisionsvorlage; Vernehmlassungsbericht vom 12.9.19; SGR, 15.3.19; AVF, 16.3.19; APZ, 30.3.19
4) Medienmitteilung BR vom 13.11.19
5) Mo. 17.4307
6) Medienmitteilung BAK vom 26.2.20; Strategie Baukultur
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